
 

 

     
Anfrage AN-65/26 der Fraktion AfD an die 
Stadtverordnetenversammlung   
Notstromversorgung in Einrichtungen mit Betreuungsfunktion 

Sehr geehrter Herr Simonek, sehr geehrte Damen und Herren, 

zu den in der o. a. Anfrage genannten Fragestellungen möchte ich wie 
folgt Stellung nehmen: 

1. Welche Einrichtungen in Verantwortung, Trägerschaft oder Nutzung 
der Stadt Cottbus erfüllen eine Betreuungsfunktion für Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität (z. B. Kindertagesstätten, Schulen, Einrich-
tungen der Behindertenhilfe, Pflege- und Betreuungseinrichtungen)? 

In der Stadt Cottbus gibt es 75 Kindertagesstätten. Davon betreuen derzeit fol-
gende Einrichtungen mobilitätseingeschränkte Kinder: 
  

• Kita „Kirschblüte“ bis zu max. 3 Kinder am Standort der Kita in der Schwe-
riner Straße und im Haus 2 der Kita Kirschblüte am Standort der Bauhau-
schule. 

• Hort „Spreeschule“ in der Elisabeth-Wolf-Straße 

• Integrationskita „Janusz Korczak“ 
  
In der Stadt Cottbus/Chóśebuz gibt es derzeit 8 Integrations-Kitas, jedoch ist 
nicht jede dieser Einrichtungen zu 100% barrierefrei (Fahrstuhl/ Rampe sind 
nicht überall vorhanden). 
  
Die Integrations-Kita „Mischka“ kann derzeit noch keine mobilitätseinge-
schränkten Kinder betreuen. Es ist jedoch nach der geplanten Vollsanierung und 
Erweiterung (2027-2029) der Einrichtung ab ca. 08/2029 auch möglich, in dieser 
Kita mobilitätseingeschränkte Kinder zu betreuen 
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2. In welchen Einrichtungen sind derzeit geeignete Einspeisepunkte vorhanden, über die im Falle 
eines Stromausfalls externe Notstromaggregate (z. B. der Feuerwehr oder des Katastrophenschut-
zes) an die Hauptstromverteilung angeschlossen werden können? 

Eine explizite baurechtliche Forderung zur Errichtung eines Einspeisepunktes für externe Notstrom-

aggregate besteht nach der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) für die Gebäude der Stadtver-

waltung Cottbus nicht. Diese Einspeisemöglichkeiten sind freiwillige Sicherheitsmaßnahmen und 

wurden u.a. an den „Leuchtturmstandorten“ sowie in den beiden Kindereinrichtungen „Mischka“ 

und „Janusz Korczak“ (Notfallkitas) installiert. Auch aus Sicht des Katastrophen- und Zivilschutzes 

sowie des Brandschutzes gibt es keine definierten Anforderungen an die aufgeführten Einrichtungen 

zur Vorhaltung einer externen Einspeisemöglichkeit.  

3. Ermöglichen die vorhandenen Einspeisepunkte eine ausreichende Versorgung der wesentlichen 

technischen Anlagen (z. B. Heizung, Beleuchtung, Aufzüge oder andere sicherheitsrelevante Ein-

richtungen) während eines länger andauernden Stromausfalls? 

 

Ja, das ist der Sinn einer solchen Einspeisung. In den Einrichtungen mit Einspeisepunkten wird wäh-

rend eines länger andauernden Stromausfalls durch die Notstromeinspeisung eine ausreichende 

Versorgung der wesentlichen technischen Anlagen gewährleistet. 

4. Beabsichtigt die Stadtverwaltung eine systematische Prüfung aller entsprechenden Einrichtun-
gen hinsichtlich der Möglichkeit zur Notstromeinspeisung und – sofern erforderlich – eine Nach-
rüstung solcher Einspeisepunkte? 

Nein, dies ist bisher nicht vorgesehen (siehe auch Antwort auf Frage 2). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

 

 

 

Thomas Bergner 

Dezernent 

 


